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Das Führerscheingesetz bietet die Möglichkeit, dass bereits Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben, einen Mopedausweis erhalten können. 

· Voraussetzungen laut Gesetz:

· Die Erziehungsberechtigten müssen zustimmen.

· 6 Ausbildungsstunden und ausreichende theoretische Kenntnisse müssen durch 


eine Prüfung nachgewiesen werden. 

· 8 Unterrichtseinheiten Fahrpraxis müssen absolviert werden, davon 2 im
      öffentlichen Verkehr

· Ausreichende Fahrzeugbeherrschung muss nachgewiesen werden. 

(
Eine Bitte an die Erziehungsberechtigten

Das sollten Sie bedenken:

Nach der Unfallstatistik sind Motorfahrräder die gefährlichste Fahrzeugkategorie überhaupt; zusätzlich sind junge Menschen ab Erreichung der Mobilität die absoluten „Spitzenreiter“ in der Verkehrsunfallstatistik. 

Die Behörde hat im Verfahren zur Ausstellung eines Mopedausweises an Jugendliche unter 

16 Jahre nur darauf zu achten, dass das Verfahren ordnungsgemäß durchgeführt wird. Überlegungen in der Sache selbst stehen ihr nicht zu. Erst recht nicht ist die Behörde berechtigt

oder gar verpflichtet, die Reife des Jugendlichen zu beurteilen. 

Erziehungsberechtigte müssen sich daher der Verantwortung, die mit der Unterfertigung der Zustimmungserklärung verbunden ist, bewusst sein und selbst kritisch prüfen, ob die Notwendigkeit wirklich besteht, ihrem Kind die in diesem Alter besonders hohe Gefahr der Teilnahme am motorisierten Straßenverkehr im Interesse eines Mobilitätsgewinnes zuzumuten und ob das Kind überhaupt die notwendige Reife tatsächlich besitzt!

Ab 01.03.2019 gibt es nur mehr die Computerprüfung, Prüfungsgebühr: € 15,00 pro Antritt

Lernunterlagen: € 30,00
Seit 19.01.2013 dürfen keine Mopedausweise mehr ausgestellt werden. Zur Erlangung der Lenkberechtigung Klasse AM wird in der Fahrschule frühestens am 15. Geburtstag ein „Interimsführerschein“ und ein Kostenblatt ausgestellt.
Nach der Bezahlung des Kostenblattes (Behördengebühren € 60,50) schickt die Behörde den Scheckkartenführerschein an die Wohnsitzadresse des Kandidaten.
Der Interimsführerschein ist 4 Wochen gültig.

Die Sicherheit Ihres Kindes liegt uns sehr am Herzen. Daher ist der Fahrlehrer berechtigt, die Fahrstunden bei Schlechtwetter kurzfristig zu beenden bzw. zu verschieben.

Mopedführerschein mit 15
Ich ersuche um Ausstellung eines Mopedführerscheines vor Erreichung meines 16. Lebensjahres:
	Familienname:
	Vorname:

	Geburtsdatum:
	Geburtsort:

	Straße:
	PLZ, Ort:

	Handy:
	Bezirk:

	Email:
	


Erklärung:
Ich erkläre wahrheitsgemäß, dass ich noch keinen Mopedführerschein besitze, dass ich bei keiner anderen Stelle einen Mopedführerschein beantragt habe und dass derzeit für mich kein behördliches Lenkverbot (§75a KFG 1967) besteht.

Weiters erkläre ich, dass ich für falsche Angaben zur Verantwortung gezogen werden kann.
Ich wurde weiters darauf hingewiesen, dass ich nur bei positiven Prüfungssimulationen zur

Computerprüfung antreten darf.
	Datum:
	Unterschrift:


· Leihmoped
280,--
· Eigenes Moped
220,--
Erklärung der Erziehungsberechtigten
Ich stimme der Ausstellung des Mopedführerscheines zu:

	Name des Erziehungsberechtigten/Vater:
	

	Unterschrift:
	

	Name des Erziehungsberechtigten/Mutter:
	

	Unterschrift:
	


Die Fahrschule benötigt folgende Unterlagen:

· Dokument Mopedführerschein mit 15
· Erklärung Eltern, wenn eig. Moped 
· Kopie Geburtsurkunde

· Kopie Meldezettel

· 1 EU-Passbild

· Kopie Reisepass oder Personalausweis
Mopedführerschein mit 15
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